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Motion betreffend Anpassungdes Stipendienreglementes (SSG 438.301)

Alois Studerus, Die Mitte; ThomasBieri, SVP; Lara Müller, Die Mitte; Mark van Wijk, FDP

Der Gemeinderat wird gebeten dem Stadtrat eine Revision des oben erwähnten Reglementes

vorzulegen mit folgendem Inhalt:

Ergänzung von Artikel 2 des Stipendienreglements mit einem neuen Absatz3:

Neu:Art.2, Abs. 3

Übersteigt das FondsvermögendesStipendienfonds CHF 400'000 so wird der Kredit

gemäss Abs. 1 ausgesetzt, bis das Kapital wieder unter dieser Limiteist.

Begründung:

Das Fondsvermögenbeträgt aktuell über CHF 800'000. Dasentspricht einem Betrag von mehr

als 10 Jahresbeiträge. Das Fondsvermögensteigt kontinuierlich, weil die Fonds-Einlage viel

höherist als die gewährtenBeiträge.

Gemäss Antwort auf die Interpellation 1I05/2025 betragen die durchschnittlich gewährten

Beiträge auf rund CHF 70'000. Es ist auch keine Praxisänderungbei den Vergabekriterien geplant

oder vorgesehen, die zu Mehrausgabenführen könnte.Die Beiträge sind ergänzend zur

kantonalen Regelungzu verstehen.

Nicht ausbezahlte Gelder des Kredites verbleiben im Fonds.Die aktuelle Situation führt daher

zu einem Anwachsendes Fondskapitals in eine ungerechtfertigte Höhe. Es werden Steuergelder

in einem Fonds angehäuft, die nicht nötig sind und auch nicht gebraucht werden.Die Statistik

derletzten 10 Jahre zeigt dies.

Dahersoll hier mit dem neuen Absatz 3 ein Mechanismuseingesetzt werde, der ein

unkontrolliertes Anwachsen des Fondsvermögens verhindert.

Die Ziele und ZweckedesStipendienreglementessind mit dieser Massnahmekeinesfalls

gefährdet oderin Frage gestellt. Diese Regelung funktioniert auch dann, wenndie

Vergabekriterien angepasst würden.

Dringlichkeit wird nicht verlangt.
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